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Mit Postzustellungsurkunde

 

Kosten für eine Auskunftserteilung nach dem IZG LSA zu Halte- und

Parkverstößen in Magdeburg im Jahr 2018;

Ihr Widerspruch vom 25. April 2019

Sehr gechrter

1. Auf Ihren _Widerspruch hebe ich den Bescheid der Landeshauptstadt

Magdeburg vom 25. März 201>:

2. Verwaltungskosten werdennicht erhoben.

3. Die Landeshauptstadt Magdeburg hat Ihnen die zur zweckentspre-

chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung entstandenen

notwendigen Aufwendungenzu erstatten, wenn Sie dies bei mir bean-

tragen.

Begründung:

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat Sie mit Bescheid vom 25. März 2019

DEsiert. die Kosten für eine Auskunftserteilung nach

dem IZG LSA zu Halte- und Parkverstößen in Magdeburg im Jahr 2018 zu

tragen. Die Kosten wurden in dem Bescheid auf 254,32 Euro festgesetzt.

Hier macht
das Bauhaus

Schule.
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Ihr Zeichen:

Bearbeitet von!
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Gegendiesen Bescheid haben Sie mit Schreiben vom 25. April 2019 fristgerecht Widerspruch er-

hoben. Der Widerspruch war auch formgerecht. Sie haben das Widerspruchsschreiben zwar nicht

unterschrieben, aus den Umständen ergab sich in diesem Fall aber hinreichend sicher, dass der

Widerspruch vonIhnen herrührte und auch mit Ihrem Willen in den Verkehr gelangtist.

Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage habe ich den Bescheid der Landeshauptstadt Magdeburg

aufgehoben, weil die Auskunft nicht auf Ihren Antrag hin erteilt wurde und Sie daher nicht Kosten-

schuldner sind (8 10 Abs. 1 Satz 2 IZG LSA i. V.m. 85 Abs. 1 Satz 1 VwKostG LSA). Sie habenin

Ihrer E-Mail vom 23. Februar 2019 deutlich gemacht, dass Sie vor einer gebührenpflichtigen Aus-

kunftserteilung erst über die möglicherweise anfallenden Kosten informiert werden wollten.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Bescheid der Landeshauptstadt Magdeburg vom 25. März 2019En

könnenSie innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheids Klage beim Verwaltungsge-

richt Magdeburg (Breiter Weg 203, 39104 Magdeburg) erheben.

Die Klage wäre gegen die Landeshauptstadt Magdeburg zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 


